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Landgericht Berlin
ImN_amen des Volkes

Urteil

Geschéiftsnummer_: 97 O 80/03 verkindet am ; 18.06.2003
: o Kaszuba,
Justizobersekretarin,

~ Indem Rechtsstreit
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hat die Kammer flr Handelssachen 97 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegelér
Weg 17-21, 10589 Berlin, auf die mundliche Verhandlung vom 18.06.2003 durch den

Vorsitzenden Richter am Landgericht Krumhaar und die Handelsrichter Dr. Wander und Winter
for Recht erkannt:

1. Die einstweilige Verfugung vom 29. April 2003 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass

gerichtete Antrag zuriickgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Verfahrenskosten zu tragen.

3. Das Urfeil ist hinsichtlich der Kosten flr den Antragsgegner vorldufig vollstreckbar.
Der Antragsteller kann die Vollstreckung des Antragsgegners durch Sicherheitsleistung in Hohe
des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Antragsgegner zuvor Sicherheit in

gleicher Hohe leistet.

Tatbestand

Der 1921 gegrindete Antragsteller ist die Uberregionale Berufsorganisation und einzig
bundesweit tatige Inferessenvertretung der Erlaubnistrager nach dem Rechtsberatungsgesetz. Er
gibt u.a. im Zuge seiner Verbandsarbeit in Abstanden die Fachzeitschrift ,Rechtsbeistand, Der

Rechtsbeistand, Zitierweise: Rbeistand“ heraus (beispielhaft Heft 2/2002 Anlage AS 2).’

Der Antragsgegner gehort keinem rechtsberatenden Beruf an und ist Inhaber der im November
2002 gegrindeten ,5schritte.de webdesign & service®, die Webseiten gegen Entgellt gestaltet. Er
war Inhaber der verfahrensgegenstandlichen Internet-Domain ,www.rechtsbeistand.info®, die auf

der Startseite als ,Der benutzerfreundliche Suchdienst fir Anwalte, Notare, Rechtsbeistén‘de und

PR . . . PR ' — o P a . . —~
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Laien schnell und einfach einen auf ihre Fragen spezialisierten Anwalt, Notar, Rechtsbeistand
oder Steuerberater finden kénnen®, an. Die vorgenannten Berufsgruppen konnten sich gegen
Entgelt in die Datenbank eintragen lassen, im Rahmen eines ,Komplettpakets* die eigenen
Leistungen ausfuhrlich darstellen und u.a. an einer Newsletter-Funktion teilnehmen. Wegen der
Einzelheiten des Angebots wird auf die Ablichtungen eines Auszugs seines ehemaligen
Internetauftritts Anlage AS 9 verwiesen. Bei der Suchmaschine ,Google* erschien bei der |

Eingabe der Bezeichnung ,Rechtsbeistand” die Domain des Antragsgegners als erster Eintrag.

Mit Datum vom 31. Marz 2003 mahnte der Antragsteller den Antragsgegner unter Fristsetzung
zum 10. April 2003 ab und forderte ihn zur Abgabe einer beigefligten Unterlassungserklarung

auf, in der sich der Antragsgegner u.a. verpflichten solite,

,2. es zu unterlassen, zuklnftig diese Bezeichnung oder Bezeichnungen mit
dhnlichem Inhalt im Internet zu fUhren, zu verwenden und/oder eintragen zu
lassen, insbesondere Inhalte, gleich welcher Art und der Domain

B sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen;

3. die zur Léschung und Ubertragung auf unsere Mandantin notwendigen

Erklarungen gegenuber der hierfur zustandigen Registrierungsstelle betreffend

die Domain—abzugeben und dies unserer Mandantin

gegenuber nachzuweisen;

4. fur jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Héhe von 10.000,00 €
an den Bundesverband (R < \/ zu zahlen unter

Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges®.

-Da der Antragsteller die Abmahnung erst zum 7. April 2003 auf den Postweg brachte, bat der
Antragsgegner auf die erst am Vortag erhaltene Abmahnung mit Telefax vom 10. April 2003 um

Fristverlangerung bis 1%. April 2003. Nach erster Weigerung des Antragstellers und
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vom Bevollmachtigten des Antragsgegners am Montag, dem 14. April 2003 vorgefundenen
Schreiben die Erklérung bis zum selben Tag 18.00 Uhr. Da der Antragsgegner zundchst seine
Inhalte von der Web-Seite nehmen wollte, sicherte sein Bevollméachtigter per Telefax um 20.45
Uhr die Abgabe einer Unterlassungserklarung bis zum Enderdes Folgetages ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht zu, um die Web-Seite anschlieend, Wie auch geschehen, |6schen zu lassen.
Seine bislang 4nur per Telefax dem Antragsteller u’bersandte

Unterlassungsverpflichtungserklarung hat folgenden Wortlaut:

Y Inhaber der Firma TR

Hiermit verpflichte ich mich, §

BRI P ocrlin, gegentiber dem
IR \/ | Rheinweg 24, 53113 Bonn, es bei

Vermeidung einer fUr jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen an den

T undf

Bundesverband Deutscher Rechtsbeistédnde e V. zu zahlenden Vertragsstrafe in
Hohe von 5.001,00 EUR zu unterlassen, die Domain rechtsbeistand.info geschaftlich
im Internet zu nutzen, insbesondere unter der Domain einen Anwalts- und

Rechtsbeistand-Suchservice anzubieten.”

Der Antragsteller ist der Auffassung, durch die Herabsetzung der Vertragsstrafe sei die
Wiederholungsgefahr nicht beseitigt. Ihm stdnde wegen der Einrichtung und N.utzung der
genannten Internet-Domain ein Unterlassungsanspruch wegen VerstolRes gegen
berufsrechtliche, Wettbewerbs-, namens- und markenrechtliche Vorschriften sowie § 823 Abs. 2
BGB gegen den Antfagsgegner zu. Da die Berufsbezeichnung .Rechtsbeistand” durch Art. 1§ 8
Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz geschitzt ist, durfe sie nicht vom Antragsgegner benutzt
werden. Die Internet-Domain verletze sein Namensrecht als einzig bundesweite '
Interessenvertretung der Rechtsbeistande. So wird er seit jeher mit der Bezeichnung
.Rechtsbeistand” innerhalb beteiligter Verkehrskreise in Verbindung gebracht, woraus ein
Markenverstof? nach § 4 I\/IérkenG folge. Zudem gebe sie eine Fachzeitschrift selben Namens
heraus. Der Versto gegen §§ 1, 3 UWG folge aus der Verkehrserwartung, die Internet-Domain

stamme von der Berufsvertretung der Rechtsbeistdnde und es seien auf der Seite nur
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Rechtsbeistande aufgefuhrt. Gestltzt werde diese Verkehrserwartung durch vergleichbare

Domains wie s

u.s.w., die von den jeweiligen
Berufsverbanden geflhrt werden. Ferner behindere der Antragsgegner den Wettbewerb, indem
er schon aufgrund seines Eintrages bei ,Google" an erster Stelle den Verkehr auf seine Seite

'

lenke, die jedoch nicht alle Rechtsbeistande u.s.w. auffihren kénne.

Auf seinen Antrag hat das Landgericht Berlin dem Antragsgegner durch Beschluss vom

29. April 2003 unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt,

die im Internet gefiihrte Bezeichnung (i R BB 0der Bezeichnungen

mit ahnlichem Inhalt, im Internet zu flhren, zu verwenden und/oder eintragen zu

lassen, sowie Inhalte, gleich welcher Art, unter der Domain (RS SRR NE

sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen.

Gegen die ihm zugestellte einstweilige Verflgung hat der Antragsgegner Widerspruch eingelegt.
Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfligung zu bestatigen.

Der Antragsgegner beantragt,
wie erkannt.

Er meint, der Gegenstand seiner Unterlassungserkléarung sei identiéch mit dem Gegenstand der
beantragten einstweiligen Verflgung. Er habe alles getan, um in kirzester Zeit auf die

Abmahnung des Antragstellers zu reagieren. Fur den Gattungsbegriff ,Rechtsbeistand” kénne der

ArmtramectallAar bainan mmarbAan AdAr nAarmAanerachtlichAan Crhiib= in Anenriicrh nAhmaAan EhAanens
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stdnden samtliche weiteren Ausfihrungen des Antragstellers in Widerspruch zur Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs. Er habe nie fur sich in Anspruch genommen, Rechtsbeistand zu sein.

Wegen des Ubrigen Sach- und Verfahrensstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der

wechselseitigen Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Auf den statthaften Widerspruch des Antragsgegners ist die einstweilige Verfligung des
Landgerichts Berlin vom 29. April 2003 aufzuheben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag
zurickzuweisen, weil dem Antragsteller kein Verfigungsanspruch auf Unterlassung der

verfahrensgegenstéandlichen Internet-Domain |

~ Antragsgegner zusteht, §§ 924, 925 ZPO.

1.

'AIIerdings wurde der Unterlavssungsanspruch nicht an einer fehlenden Wiederholungsgefahr
aufgrund der vom Antragsgegner abgegebenen Unterlassungserkldrung scheitern. Die
Wiederholungsgefahr entfallt nur, wenn hinter der Unterwerfungserklarung ein ernsthafter Wille
des Schuldners steht, auch kerngleiche Handlungen zu unterlassén. An derv Ernsthaftigkeit der
Unterlassungserklarung darfen keine Zweifel bestehen, woran strenge Anforderungen zu stellen
sind. Bestehen an der Ernstlichkeit auch nur geringe Zweifel, ist die Uberniommene
Unterlassungsverpflichtung grundsatzlich nicht geeignet, die Besorgnis kinftiger Verstolie
auszuschlieRen (vgl. Kéhler/Pieper, UWG, 3. Aufl. vor § 13 Rdnr. 215; Baumbach/Hefermehl| Einl.
UWG 22. Aufl,, Rdnr. 269 ff.). Abgesehen davon, dass der Antragsgegner bislang kein Original

der Unterlassungserkiarung dem Antragsteller hat zukommen lassen, hat er zu viele Anderungen
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én der vom Antragsteller mit der Abmahnung Ubersandten Unterlassungserklarung
vorgenommen,’ die insgesamt Zweifel an der Ernstlichkeit begriinden. So hat er sich
ausschlieRlich verpflichtet, die angegriffene Internet-Domain nicht mehr zu betreiben, kerngleiche
Verletzungen aber bewusst nicht mit in seine Erklarungen Ubernommen. Gleichzeitig hat er die
Vertragsétrafe von 10.000,00 Euro auf 5.001,00 Euro herabgesetz’t und rﬁcht auf die Einrede des
Fortsetzungszusammenhanges verzichtet. Ebenso bleibt die Léschung‘ der Internet—Domain und
deren Nachweis in seiner Unterlassungserklarung unerwahnt. Die in Folge der spaten Absendung
der Abmahnung ungewohnlich kurze Uberlegungsfrisf far den Antragsgegner bleibt allein schon

wegen seines Vollwiderspruchs gegen die einstweilige Verfugung ohne Auswirkungen auf die

- Entscheidung.

2.

Es besteht jedoch aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Verfugungsanspruch des

Antragstellers auf Unterlassung der internet§

Antragsgegner.

a)

Einem Markenschutz aus §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG steht bereits entgegen, dass das Wort
A,,Rechtsbeistand“ als Beruf bzw. Tatigkeit keine ausreichende Unterscheidungskraft hat, es sich ‘
vielmehr um eine réin beschreibende Angabe handelt (vgl. nur BGH GRUR 1996, 68, 69 -
COTTON LINE). Der Antragsteller hat dartber hihaus nicht glaubhaft gemacht, dass der von ihm
in Abstéanden herausgegebenen Zeitschrift der Werktitel ,Rechtsbeistand” im Sinne von § 5 Abs.
3 l\/larkénG zukommt. Nach seinen eigenen Angaben in der Antragsschrift lautet der Titel
,Rechtsbeistand, Der Rechtsbeistand" verbunden mit der ,Zitierweise: Rbeistand®. Dies entspricht
auch den Aufdrucken auf dem Deckblatt seiner Zeitschrift. Die Bevolimachtigte des Antragstellers
sprach im Termin selbst von ,Der Rechtsbeistand*, diese Bezeichnung ist auch auf dem Deckblatt

fett gedruckt und hebt sich in typischer Weise fur einen Zeitschriftentitel von der zusatzlich
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angegebenen, allgemeinen Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand” ab. Der Antragsteller hat zudem ‘
in seinen beiden Schriftsatzen insgesamt drei Deutungen flr das Wort ,Rechtsbeistand”
behéuptet, namlich als Berufsbezeichnung, als Abklrzung fur ihn selbst und als Titel seiner
Zeitschrift. Unter diesen Umstanden scheidet ein Markenschutz flr diesen Gattungsbegriff aus.
Aus den gleichen Erwagungen kommt spétestens4mangels allgemeiner VVerkehrsgeltung ein vom
Antragsteller fUr sich in Anspruch genommener Némensschutz aus § 12 BGB nicht in Betracht. p
Mit der Gattungsbezeichnung ,Rechtsbeistand” verbindet der Verkehr n'icht den Antragsteller als
berufsstandische Organisation, sondern allenfalls den Beruf des Rechtsbeistandes als solchen.

Das Namensrecht des Antragstellers selbst ist also nicht einmal berthrt,
b)

Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspriche aus §§ 1, 3 UWG i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG

bestehen gleichfalls nicht

Der Antragsgegner hat im geschéaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs keine

irreflhrenden Angaben durch die VerwendUng der Internet-Domain |
Sinne de/s § 3 UWG gemacht. vDer dvurch‘schnittlich informierte und verstandige Verbraucher geht
nicht zuletzt aufgrund der Struktur der Internet-Domains nicht davon aus, dass die beanstandete
Doméin von einem Rechtsbeistand oder zumindest einem Angehdrigen rechtsberatender Berufe
verantwortet wird. Dies besagt auch nicht das Urteil des Oberlandes_gerichts Hamburg vom 2. Mai
2002 - 3 U 303/01 - (BRAK-Mitteilung 6/2002, 287, 288), auf das sich der Antragsteller beruft.
Demzufolge Qibt es zahlreiche Inte'rnet—Domains, deren Betfeiber wie der Antragsgegner nicht
den jeweiligen Berufsgruppen angehdéren. Das OLG Hamburg hat den Unterlassunganspruch zu

;' vielmehr darauf gestitzt, ,dass unter Domains, die Branchen- bzw.

Berufsbezeichnungen enthalten, welche - wie die Bezeichnung Rechtsanwalt - in"besonderer
Weise nach § 132a StGB geschutzt sind, regelmaRig Homepages von Berufsangehdrigen oder

deren Berufs- und Standesvertretungen angeboten werden® (a.a.0. S. 289). Die
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Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand" gehért aber gerade nicht zu einer der besonders
geschUt;ten Berufsgruppen in § 132a StGB. Hinéu kommt, dass der Verkehr bei Aufruf der
frlheren Seite des Antragsgegners sofort erkennt, dass es sich um ein geWerinches Angebot Zur
Suche eines geeigneten Rechtsvertreters und nicht z.B. vorrangig um die Erérterung rechtlicher
Fragen oder anderer Angebote handelt, die gewdhnlich von einem Angehdrigen rechtsberaténder
Berufe erbracht werden. Die Auffassung des Antragsteliers zu Ende gedacht wirde bedeuten,
dass jeder, der ein Branchenverzeichnis Uber einzelne Berufsgruppen herausgibt, selbst dieser
Berufsgruppe angehoéren muss. Ein derartiges Verkehrsverstdndnis besteht eindeutig nicht. Der
Verkehr geht auch nicht davon aus, unter der angegebenen Domain den Internetauftritt des
Antragstellers zu erhalten, weil es ihm wie jedem anderen freisteht, unter einer sehr ahnlichen

Adresse wie z.B. (SRR

[l - scinem Namenbestandteil entsprechend - selbst
eine Internetseite zu betreiben (vgl. hierzu ausdrticklich BGH NJW 2001, 3262 ff. -

Mitwohnzentrale.de).

Die beanstandete Internet-Domain beinhaltet entgegen der Aﬁffassung des Antragst‘éllers auch
keine wettbewerbswidrige Behinderung nach § 1 UWG wegen der moglichen Kanalisierung von
Inte_ressenten.'Auch hier kommt der Gedanke zum Tragen, dass der Internetnutzer das Angebot
selbst praft und bei Aufruf der Seite des Antragsgegners sogleich erkennen konnte, dass das
Angebot eingeschrankt ist und keinesfalls etwa die Verbandstatigkeit des Antragstellers zum
Gegenstand hat. Die vom Antragsteller zitierten abweichenden Entscheidungen sind durch die
zuletzt.genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs iberholt, welche alle denkbaren
Fallgruppen der wettbewerblichen Behinderung durch eine solche Gattungsbezeichnung als

Internet-Domain verneint.

Der Antragsgegner verletzt schlieRlich nicht den berufsrechtlichen Schutz der Bezeichnung
,Rechtsbeistand® in Art. 1 § 8 Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz, weil er unter Heranziehung

der vorstehenden Erwéagungen nicht diese Berufsbezeichnung gefiuhrt hat.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Krumhaar . Dr. Wander ‘ Winter
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Landgericht Berlin
ImN_amen des Volkes

Urteil

Geschéiftsnummer_: 97 O 80/03 verkindet am ; 18.06.2003
: o Kaszuba,
Justizobersekretarin,

~ Indem Rechtsstreit
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hat die Kammer flr Handelssachen 97 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegelér
Weg 17-21, 10589 Berlin, auf die mundliche Verhandlung vom 18.06.2003 durch den

Vorsitzenden Richter am Landgericht Krumhaar und die Handelsrichter Dr. Wander und Winter
for Recht erkannt:

1. Die einstweilige Verfugung vom 29. April 2003 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass

gerichtete Antrag zuriickgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Verfahrenskosten zu tragen.

3. Das Urfeil ist hinsichtlich der Kosten flr den Antragsgegner vorldufig vollstreckbar.
Der Antragsteller kann die Vollstreckung des Antragsgegners durch Sicherheitsleistung in Hohe
des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Antragsgegner zuvor Sicherheit in

gleicher Hohe leistet.

Tatbestand

Der 1921 gegrindete Antragsteller ist die Uberregionale Berufsorganisation und einzig
bundesweit tatige Inferessenvertretung der Erlaubnistrager nach dem Rechtsberatungsgesetz. Er
gibt u.a. im Zuge seiner Verbandsarbeit in Abstanden die Fachzeitschrift ,Rechtsbeistand, Der

Rechtsbeistand, Zitierweise: Rbeistand“ heraus (beispielhaft Heft 2/2002 Anlage AS 2).’

Der Antragsgegner gehort keinem rechtsberatenden Beruf an und ist Inhaber der im November
2002 gegrindeten ,5schritte.de webdesign & service®, die Webseiten gegen Entgellt gestaltet. Er
war Inhaber der verfahrensgegenstandlichen Internet-Domain ,www.rechtsbeistand.info®, die auf

der Startseite als ,Der benutzerfreundliche Suchdienst fir Anwalte, Notare, Rechtsbeistén‘de und

PR . . . PR ' — o P a . . —~
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“

Laien schnell und einfach einen auf ihre Fragen spezialisierten Anwalt, Notar, Rechtsbeistand
oder Steuerberater finden kénnen®, an. Die vorgenannten Berufsgruppen konnten sich gegen
Entgelt in die Datenbank eintragen lassen, im Rahmen eines ,Komplettpakets* die eigenen
Leistungen ausfuhrlich darstellen und u.a. an einer Newsletter-Funktion teilnehmen. Wegen der
Einzelheiten des Angebots wird auf die Ablichtungen eines Auszugs seines ehemaligen
Internetauftritts Anlage AS 9 verwiesen. Bei der Suchmaschine ,Google* erschien bei der |

Eingabe der Bezeichnung ,Rechtsbeistand” die Domain des Antragsgegners als erster Eintrag.

Mit Datum vom 31. Marz 2003 mahnte der Antragsteller den Antragsgegner unter Fristsetzung
zum 10. April 2003 ab und forderte ihn zur Abgabe einer beigefligten Unterlassungserklarung

auf, in der sich der Antragsgegner u.a. verpflichten solite,

,2. es zu unterlassen, zuklnftig diese Bezeichnung oder Bezeichnungen mit
dhnlichem Inhalt im Internet zu fUhren, zu verwenden und/oder eintragen zu
lassen, insbesondere Inhalte, gleich welcher Art und der Domain

B sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen;

3. die zur Léschung und Ubertragung auf unsere Mandantin notwendigen

Erklarungen gegenuber der hierfur zustandigen Registrierungsstelle betreffend

die Domain—abzugeben und dies unserer Mandantin

gegenuber nachzuweisen;

4. fur jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Héhe von 10.000,00 €
an den Bundesverband (R < \/ zu zahlen unter

Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges®.

-Da der Antragsteller die Abmahnung erst zum 7. April 2003 auf den Postweg brachte, bat der
Antragsgegner auf die erst am Vortag erhaltene Abmahnung mit Telefax vom 10. April 2003 um

Fristverlangerung bis 1%. April 2003. Nach erster Weigerung des Antragstellers und
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vom Bevollmachtigten des Antragsgegners am Montag, dem 14. April 2003 vorgefundenen
Schreiben die Erklérung bis zum selben Tag 18.00 Uhr. Da der Antragsgegner zundchst seine
Inhalte von der Web-Seite nehmen wollte, sicherte sein Bevollméachtigter per Telefax um 20.45
Uhr die Abgabe einer Unterlassungserklarung bis zum Enderdes Folgetages ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht zu, um die Web-Seite anschlieend, Wie auch geschehen, |6schen zu lassen.
Seine bislang 4nur per Telefax dem Antragsteller u’bersandte

Unterlassungsverpflichtungserklarung hat folgenden Wortlaut:

Y Inhaber der Firma TR

Hiermit verpflichte ich mich, §

BRI P ocrlin, gegentiber dem
IR \/ | Rheinweg 24, 53113 Bonn, es bei

Vermeidung einer fUr jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen an den

T undf

Bundesverband Deutscher Rechtsbeistédnde e V. zu zahlenden Vertragsstrafe in
Hohe von 5.001,00 EUR zu unterlassen, die Domain rechtsbeistand.info geschaftlich
im Internet zu nutzen, insbesondere unter der Domain einen Anwalts- und

Rechtsbeistand-Suchservice anzubieten.”

Der Antragsteller ist der Auffassung, durch die Herabsetzung der Vertragsstrafe sei die
Wiederholungsgefahr nicht beseitigt. Ihm stdnde wegen der Einrichtung und N.utzung der
genannten Internet-Domain ein Unterlassungsanspruch wegen VerstolRes gegen
berufsrechtliche, Wettbewerbs-, namens- und markenrechtliche Vorschriften sowie § 823 Abs. 2
BGB gegen den Antfagsgegner zu. Da die Berufsbezeichnung .Rechtsbeistand” durch Art. 1§ 8
Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz geschitzt ist, durfe sie nicht vom Antragsgegner benutzt
werden. Die Internet-Domain verletze sein Namensrecht als einzig bundesweite '
Interessenvertretung der Rechtsbeistande. So wird er seit jeher mit der Bezeichnung
.Rechtsbeistand” innerhalb beteiligter Verkehrskreise in Verbindung gebracht, woraus ein
Markenverstof? nach § 4 I\/IérkenG folge. Zudem gebe sie eine Fachzeitschrift selben Namens
heraus. Der Versto gegen §§ 1, 3 UWG folge aus der Verkehrserwartung, die Internet-Domain

stamme von der Berufsvertretung der Rechtsbeistdnde und es seien auf der Seite nur
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Rechtsbeistande aufgefuhrt. Gestltzt werde diese Verkehrserwartung durch vergleichbare

Domains wie s

u.s.w., die von den jeweiligen
Berufsverbanden geflhrt werden. Ferner behindere der Antragsgegner den Wettbewerb, indem
er schon aufgrund seines Eintrages bei ,Google" an erster Stelle den Verkehr auf seine Seite

'

lenke, die jedoch nicht alle Rechtsbeistande u.s.w. auffihren kénne.

Auf seinen Antrag hat das Landgericht Berlin dem Antragsgegner durch Beschluss vom

29. April 2003 unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt,

die im Internet gefiihrte Bezeichnung (i R BB 0der Bezeichnungen

mit ahnlichem Inhalt, im Internet zu flhren, zu verwenden und/oder eintragen zu

lassen, sowie Inhalte, gleich welcher Art, unter der Domain (RS SRR NE

sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen.

Gegen die ihm zugestellte einstweilige Verflgung hat der Antragsgegner Widerspruch eingelegt.
Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfligung zu bestatigen.

Der Antragsgegner beantragt,
wie erkannt.

Er meint, der Gegenstand seiner Unterlassungserkléarung sei identiéch mit dem Gegenstand der
beantragten einstweiligen Verflgung. Er habe alles getan, um in kirzester Zeit auf die

Abmahnung des Antragstellers zu reagieren. Fur den Gattungsbegriff ,Rechtsbeistand” kénne der

ArmtramectallAar bainan mmarbAan AdAr nAarmAanerachtlichAan Crhiib= in Anenriicrh nAhmaAan EhAanens
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stdnden samtliche weiteren Ausfihrungen des Antragstellers in Widerspruch zur Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs. Er habe nie fur sich in Anspruch genommen, Rechtsbeistand zu sein.

Wegen des Ubrigen Sach- und Verfahrensstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der

wechselseitigen Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Auf den statthaften Widerspruch des Antragsgegners ist die einstweilige Verfligung des
Landgerichts Berlin vom 29. April 2003 aufzuheben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag
zurickzuweisen, weil dem Antragsteller kein Verfigungsanspruch auf Unterlassung der

verfahrensgegenstéandlichen Internet-Domain |

~ Antragsgegner zusteht, §§ 924, 925 ZPO.

1.

'AIIerdings wurde der Unterlavssungsanspruch nicht an einer fehlenden Wiederholungsgefahr
aufgrund der vom Antragsgegner abgegebenen Unterlassungserkldrung scheitern. Die
Wiederholungsgefahr entfallt nur, wenn hinter der Unterwerfungserklarung ein ernsthafter Wille
des Schuldners steht, auch kerngleiche Handlungen zu unterlassén. An derv Ernsthaftigkeit der
Unterlassungserklarung darfen keine Zweifel bestehen, woran strenge Anforderungen zu stellen
sind. Bestehen an der Ernstlichkeit auch nur geringe Zweifel, ist die Uberniommene
Unterlassungsverpflichtung grundsatzlich nicht geeignet, die Besorgnis kinftiger Verstolie
auszuschlieRen (vgl. Kéhler/Pieper, UWG, 3. Aufl. vor § 13 Rdnr. 215; Baumbach/Hefermehl| Einl.
UWG 22. Aufl,, Rdnr. 269 ff.). Abgesehen davon, dass der Antragsgegner bislang kein Original

der Unterlassungserkiarung dem Antragsteller hat zukommen lassen, hat er zu viele Anderungen
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én der vom Antragsteller mit der Abmahnung Ubersandten Unterlassungserklarung
vorgenommen,’ die insgesamt Zweifel an der Ernstlichkeit begriinden. So hat er sich
ausschlieRlich verpflichtet, die angegriffene Internet-Domain nicht mehr zu betreiben, kerngleiche
Verletzungen aber bewusst nicht mit in seine Erklarungen Ubernommen. Gleichzeitig hat er die
Vertragsétrafe von 10.000,00 Euro auf 5.001,00 Euro herabgesetz’t und rﬁcht auf die Einrede des
Fortsetzungszusammenhanges verzichtet. Ebenso bleibt die Léschung‘ der Internet—Domain und
deren Nachweis in seiner Unterlassungserklarung unerwahnt. Die in Folge der spaten Absendung
der Abmahnung ungewohnlich kurze Uberlegungsfrisf far den Antragsgegner bleibt allein schon

wegen seines Vollwiderspruchs gegen die einstweilige Verfugung ohne Auswirkungen auf die

- Entscheidung.

2.

Es besteht jedoch aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Verfugungsanspruch des

Antragstellers auf Unterlassung der internet§

Antragsgegner.

a)

Einem Markenschutz aus §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG steht bereits entgegen, dass das Wort
A,,Rechtsbeistand“ als Beruf bzw. Tatigkeit keine ausreichende Unterscheidungskraft hat, es sich ‘
vielmehr um eine réin beschreibende Angabe handelt (vgl. nur BGH GRUR 1996, 68, 69 -
COTTON LINE). Der Antragsteller hat dartber hihaus nicht glaubhaft gemacht, dass der von ihm
in Abstéanden herausgegebenen Zeitschrift der Werktitel ,Rechtsbeistand” im Sinne von § 5 Abs.
3 l\/larkénG zukommt. Nach seinen eigenen Angaben in der Antragsschrift lautet der Titel
,Rechtsbeistand, Der Rechtsbeistand" verbunden mit der ,Zitierweise: Rbeistand®. Dies entspricht
auch den Aufdrucken auf dem Deckblatt seiner Zeitschrift. Die Bevolimachtigte des Antragstellers
sprach im Termin selbst von ,Der Rechtsbeistand*, diese Bezeichnung ist auch auf dem Deckblatt

fett gedruckt und hebt sich in typischer Weise fur einen Zeitschriftentitel von der zusatzlich
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angegebenen, allgemeinen Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand” ab. Der Antragsteller hat zudem ‘
in seinen beiden Schriftsatzen insgesamt drei Deutungen flr das Wort ,Rechtsbeistand”
behéuptet, namlich als Berufsbezeichnung, als Abklrzung fur ihn selbst und als Titel seiner
Zeitschrift. Unter diesen Umstanden scheidet ein Markenschutz flr diesen Gattungsbegriff aus.
Aus den gleichen Erwagungen kommt spétestens4mangels allgemeiner VVerkehrsgeltung ein vom
Antragsteller fUr sich in Anspruch genommener Némensschutz aus § 12 BGB nicht in Betracht. p
Mit der Gattungsbezeichnung ,Rechtsbeistand” verbindet der Verkehr n'icht den Antragsteller als
berufsstandische Organisation, sondern allenfalls den Beruf des Rechtsbeistandes als solchen.

Das Namensrecht des Antragstellers selbst ist also nicht einmal berthrt,
b)

Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspriche aus §§ 1, 3 UWG i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG

bestehen gleichfalls nicht

Der Antragsgegner hat im geschéaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs keine

irreflhrenden Angaben durch die VerwendUng der Internet-Domain |
Sinne de/s § 3 UWG gemacht. vDer dvurch‘schnittlich informierte und verstandige Verbraucher geht
nicht zuletzt aufgrund der Struktur der Internet-Domains nicht davon aus, dass die beanstandete
Doméin von einem Rechtsbeistand oder zumindest einem Angehdrigen rechtsberatender Berufe
verantwortet wird. Dies besagt auch nicht das Urteil des Oberlandes_gerichts Hamburg vom 2. Mai
2002 - 3 U 303/01 - (BRAK-Mitteilung 6/2002, 287, 288), auf das sich der Antragsteller beruft.
Demzufolge Qibt es zahlreiche Inte'rnet—Domains, deren Betfeiber wie der Antragsgegner nicht
den jeweiligen Berufsgruppen angehdéren. Das OLG Hamburg hat den Unterlassunganspruch zu

;' vielmehr darauf gestitzt, ,dass unter Domains, die Branchen- bzw.

Berufsbezeichnungen enthalten, welche - wie die Bezeichnung Rechtsanwalt - in"besonderer
Weise nach § 132a StGB geschutzt sind, regelmaRig Homepages von Berufsangehdrigen oder

deren Berufs- und Standesvertretungen angeboten werden® (a.a.0. S. 289). Die
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Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand" gehért aber gerade nicht zu einer der besonders
geschUt;ten Berufsgruppen in § 132a StGB. Hinéu kommt, dass der Verkehr bei Aufruf der
frlheren Seite des Antragsgegners sofort erkennt, dass es sich um ein geWerinches Angebot Zur
Suche eines geeigneten Rechtsvertreters und nicht z.B. vorrangig um die Erérterung rechtlicher
Fragen oder anderer Angebote handelt, die gewdhnlich von einem Angehdrigen rechtsberaténder
Berufe erbracht werden. Die Auffassung des Antragsteliers zu Ende gedacht wirde bedeuten,
dass jeder, der ein Branchenverzeichnis Uber einzelne Berufsgruppen herausgibt, selbst dieser
Berufsgruppe angehoéren muss. Ein derartiges Verkehrsverstdndnis besteht eindeutig nicht. Der
Verkehr geht auch nicht davon aus, unter der angegebenen Domain den Internetauftritt des
Antragstellers zu erhalten, weil es ihm wie jedem anderen freisteht, unter einer sehr ahnlichen

Adresse wie z.B. (SRR

[l - scinem Namenbestandteil entsprechend - selbst
eine Internetseite zu betreiben (vgl. hierzu ausdrticklich BGH NJW 2001, 3262 ff. -

Mitwohnzentrale.de).

Die beanstandete Internet-Domain beinhaltet entgegen der Aﬁffassung des Antragst‘éllers auch
keine wettbewerbswidrige Behinderung nach § 1 UWG wegen der moglichen Kanalisierung von
Inte_ressenten.'Auch hier kommt der Gedanke zum Tragen, dass der Internetnutzer das Angebot
selbst praft und bei Aufruf der Seite des Antragsgegners sogleich erkennen konnte, dass das
Angebot eingeschrankt ist und keinesfalls etwa die Verbandstatigkeit des Antragstellers zum
Gegenstand hat. Die vom Antragsteller zitierten abweichenden Entscheidungen sind durch die
zuletzt.genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs iberholt, welche alle denkbaren
Fallgruppen der wettbewerblichen Behinderung durch eine solche Gattungsbezeichnung als

Internet-Domain verneint.

Der Antragsgegner verletzt schlieRlich nicht den berufsrechtlichen Schutz der Bezeichnung
,Rechtsbeistand® in Art. 1 § 8 Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz, weil er unter Heranziehung

der vorstehenden Erwéagungen nicht diese Berufsbezeichnung gefiuhrt hat.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Krumhaar . Dr. Wander ‘ Winter
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Landgericht Berlin
ImN_amen des Volkes

Urteil

Geschéiftsnummer_: 97 O 80/03 verkindet am ; 18.06.2003
: o Kaszuba,
Justizobersekretarin,

~ Indem Rechtsstreit

B SV O SISV UPPIIS DU DA S R
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hat die Kammer flr Handelssachen 97 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegelér
Weg 17-21, 10589 Berlin, auf die mundliche Verhandlung vom 18.06.2003 durch den

Vorsitzenden Richter am Landgericht Krumhaar und die Handelsrichter Dr. Wander und Winter
for Recht erkannt:

1. Die einstweilige Verfugung vom 29. April 2003 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass

gerichtete Antrag zuriickgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Verfahrenskosten zu tragen.

3. Das Urfeil ist hinsichtlich der Kosten flr den Antragsgegner vorldufig vollstreckbar.
Der Antragsteller kann die Vollstreckung des Antragsgegners durch Sicherheitsleistung in Hohe
des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Antragsgegner zuvor Sicherheit in

gleicher Hohe leistet.

Tatbestand

Der 1921 gegrindete Antragsteller ist die Uberregionale Berufsorganisation und einzig
bundesweit tatige Inferessenvertretung der Erlaubnistrager nach dem Rechtsberatungsgesetz. Er
gibt u.a. im Zuge seiner Verbandsarbeit in Abstanden die Fachzeitschrift ,Rechtsbeistand, Der

Rechtsbeistand, Zitierweise: Rbeistand“ heraus (beispielhaft Heft 2/2002 Anlage AS 2).’

Der Antragsgegner gehort keinem rechtsberatenden Beruf an und ist Inhaber der im November
2002 gegrindeten ,5schritte.de webdesign & service®, die Webseiten gegen Entgellt gestaltet. Er
war Inhaber der verfahrensgegenstandlichen Internet-Domain ,www.rechtsbeistand.info®, die auf

der Startseite als ,Der benutzerfreundliche Suchdienst fir Anwalte, Notare, Rechtsbeistén‘de und

PR . . . PR ' — o P a . . —~
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Laien schnell und einfach einen auf ihre Fragen spezialisierten Anwalt, Notar, Rechtsbeistand
oder Steuerberater finden kénnen®, an. Die vorgenannten Berufsgruppen konnten sich gegen
Entgelt in die Datenbank eintragen lassen, im Rahmen eines ,Komplettpakets* die eigenen
Leistungen ausfuhrlich darstellen und u.a. an einer Newsletter-Funktion teilnehmen. Wegen der
Einzelheiten des Angebots wird auf die Ablichtungen eines Auszugs seines ehemaligen
Internetauftritts Anlage AS 9 verwiesen. Bei der Suchmaschine ,Google* erschien bei der |

Eingabe der Bezeichnung ,Rechtsbeistand” die Domain des Antragsgegners als erster Eintrag.

Mit Datum vom 31. Marz 2003 mahnte der Antragsteller den Antragsgegner unter Fristsetzung
zum 10. April 2003 ab und forderte ihn zur Abgabe einer beigefligten Unterlassungserklarung

auf, in der sich der Antragsgegner u.a. verpflichten solite,

,2. es zu unterlassen, zuklnftig diese Bezeichnung oder Bezeichnungen mit
dhnlichem Inhalt im Internet zu fUhren, zu verwenden und/oder eintragen zu
lassen, insbesondere Inhalte, gleich welcher Art und der Domain

B sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen;

3. die zur Léschung und Ubertragung auf unsere Mandantin notwendigen

Erklarungen gegenuber der hierfur zustandigen Registrierungsstelle betreffend

die Domain—abzugeben und dies unserer Mandantin

gegenuber nachzuweisen;

4. fur jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Héhe von 10.000,00 €
an den Bundesverband (R < \/ zu zahlen unter

Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges®.

-Da der Antragsteller die Abmahnung erst zum 7. April 2003 auf den Postweg brachte, bat der
Antragsgegner auf die erst am Vortag erhaltene Abmahnung mit Telefax vom 10. April 2003 um

Fristverlangerung bis 1%. April 2003. Nach erster Weigerung des Antragstellers und
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vom Bevollmachtigten des Antragsgegners am Montag, dem 14. April 2003 vorgefundenen
Schreiben die Erklérung bis zum selben Tag 18.00 Uhr. Da der Antragsgegner zundchst seine
Inhalte von der Web-Seite nehmen wollte, sicherte sein Bevollméachtigter per Telefax um 20.45
Uhr die Abgabe einer Unterlassungserklarung bis zum Enderdes Folgetages ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht zu, um die Web-Seite anschlieend, Wie auch geschehen, |6schen zu lassen.
Seine bislang 4nur per Telefax dem Antragsteller u’bersandte

Unterlassungsverpflichtungserklarung hat folgenden Wortlaut:

Y Inhaber der Firma TR

Hiermit verpflichte ich mich, §

BRI P ocrlin, gegentiber dem
IR \/ | Rheinweg 24, 53113 Bonn, es bei

Vermeidung einer fUr jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen an den

T undf

Bundesverband Deutscher Rechtsbeistédnde e V. zu zahlenden Vertragsstrafe in
Hohe von 5.001,00 EUR zu unterlassen, die Domain rechtsbeistand.info geschaftlich
im Internet zu nutzen, insbesondere unter der Domain einen Anwalts- und

Rechtsbeistand-Suchservice anzubieten.”

Der Antragsteller ist der Auffassung, durch die Herabsetzung der Vertragsstrafe sei die
Wiederholungsgefahr nicht beseitigt. Ihm stdnde wegen der Einrichtung und N.utzung der
genannten Internet-Domain ein Unterlassungsanspruch wegen VerstolRes gegen
berufsrechtliche, Wettbewerbs-, namens- und markenrechtliche Vorschriften sowie § 823 Abs. 2
BGB gegen den Antfagsgegner zu. Da die Berufsbezeichnung .Rechtsbeistand” durch Art. 1§ 8
Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz geschitzt ist, durfe sie nicht vom Antragsgegner benutzt
werden. Die Internet-Domain verletze sein Namensrecht als einzig bundesweite '
Interessenvertretung der Rechtsbeistande. So wird er seit jeher mit der Bezeichnung
.Rechtsbeistand” innerhalb beteiligter Verkehrskreise in Verbindung gebracht, woraus ein
Markenverstof? nach § 4 I\/IérkenG folge. Zudem gebe sie eine Fachzeitschrift selben Namens
heraus. Der Versto gegen §§ 1, 3 UWG folge aus der Verkehrserwartung, die Internet-Domain

stamme von der Berufsvertretung der Rechtsbeistdnde und es seien auf der Seite nur
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Rechtsbeistande aufgefuhrt. Gestltzt werde diese Verkehrserwartung durch vergleichbare

Domains wie s

u.s.w., die von den jeweiligen
Berufsverbanden geflhrt werden. Ferner behindere der Antragsgegner den Wettbewerb, indem
er schon aufgrund seines Eintrages bei ,Google" an erster Stelle den Verkehr auf seine Seite

'

lenke, die jedoch nicht alle Rechtsbeistande u.s.w. auffihren kénne.

Auf seinen Antrag hat das Landgericht Berlin dem Antragsgegner durch Beschluss vom

29. April 2003 unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt,

die im Internet gefiihrte Bezeichnung (i R BB 0der Bezeichnungen

mit ahnlichem Inhalt, im Internet zu flhren, zu verwenden und/oder eintragen zu

lassen, sowie Inhalte, gleich welcher Art, unter der Domain (RS SRR NE

sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen.

Gegen die ihm zugestellte einstweilige Verflgung hat der Antragsgegner Widerspruch eingelegt.
Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfligung zu bestatigen.

Der Antragsgegner beantragt,
wie erkannt.

Er meint, der Gegenstand seiner Unterlassungserkléarung sei identiéch mit dem Gegenstand der
beantragten einstweiligen Verflgung. Er habe alles getan, um in kirzester Zeit auf die

Abmahnung des Antragstellers zu reagieren. Fur den Gattungsbegriff ,Rechtsbeistand” kénne der

ArmtramectallAar bainan mmarbAan AdAr nAarmAanerachtlichAan Crhiib= in Anenriicrh nAhmaAan EhAanens
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stdnden samtliche weiteren Ausfihrungen des Antragstellers in Widerspruch zur Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs. Er habe nie fur sich in Anspruch genommen, Rechtsbeistand zu sein.

Wegen des Ubrigen Sach- und Verfahrensstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der

wechselseitigen Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Auf den statthaften Widerspruch des Antragsgegners ist die einstweilige Verfligung des
Landgerichts Berlin vom 29. April 2003 aufzuheben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag
zurickzuweisen, weil dem Antragsteller kein Verfigungsanspruch auf Unterlassung der

verfahrensgegenstéandlichen Internet-Domain |

~ Antragsgegner zusteht, §§ 924, 925 ZPO.

1.

'AIIerdings wurde der Unterlavssungsanspruch nicht an einer fehlenden Wiederholungsgefahr
aufgrund der vom Antragsgegner abgegebenen Unterlassungserkldrung scheitern. Die
Wiederholungsgefahr entfallt nur, wenn hinter der Unterwerfungserklarung ein ernsthafter Wille
des Schuldners steht, auch kerngleiche Handlungen zu unterlassén. An derv Ernsthaftigkeit der
Unterlassungserklarung darfen keine Zweifel bestehen, woran strenge Anforderungen zu stellen
sind. Bestehen an der Ernstlichkeit auch nur geringe Zweifel, ist die Uberniommene
Unterlassungsverpflichtung grundsatzlich nicht geeignet, die Besorgnis kinftiger Verstolie
auszuschlieRen (vgl. Kéhler/Pieper, UWG, 3. Aufl. vor § 13 Rdnr. 215; Baumbach/Hefermehl| Einl.
UWG 22. Aufl,, Rdnr. 269 ff.). Abgesehen davon, dass der Antragsgegner bislang kein Original

der Unterlassungserkiarung dem Antragsteller hat zukommen lassen, hat er zu viele Anderungen
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én der vom Antragsteller mit der Abmahnung Ubersandten Unterlassungserklarung
vorgenommen,’ die insgesamt Zweifel an der Ernstlichkeit begriinden. So hat er sich
ausschlieRlich verpflichtet, die angegriffene Internet-Domain nicht mehr zu betreiben, kerngleiche
Verletzungen aber bewusst nicht mit in seine Erklarungen Ubernommen. Gleichzeitig hat er die
Vertragsétrafe von 10.000,00 Euro auf 5.001,00 Euro herabgesetz’t und rﬁcht auf die Einrede des
Fortsetzungszusammenhanges verzichtet. Ebenso bleibt die Léschung‘ der Internet—Domain und
deren Nachweis in seiner Unterlassungserklarung unerwahnt. Die in Folge der spaten Absendung
der Abmahnung ungewohnlich kurze Uberlegungsfrisf far den Antragsgegner bleibt allein schon

wegen seines Vollwiderspruchs gegen die einstweilige Verfugung ohne Auswirkungen auf die

- Entscheidung.

2.

Es besteht jedoch aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Verfugungsanspruch des

Antragstellers auf Unterlassung der internet§

Antragsgegner.

a)

Einem Markenschutz aus §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG steht bereits entgegen, dass das Wort
A,,Rechtsbeistand“ als Beruf bzw. Tatigkeit keine ausreichende Unterscheidungskraft hat, es sich ‘
vielmehr um eine réin beschreibende Angabe handelt (vgl. nur BGH GRUR 1996, 68, 69 -
COTTON LINE). Der Antragsteller hat dartber hihaus nicht glaubhaft gemacht, dass der von ihm
in Abstéanden herausgegebenen Zeitschrift der Werktitel ,Rechtsbeistand” im Sinne von § 5 Abs.
3 l\/larkénG zukommt. Nach seinen eigenen Angaben in der Antragsschrift lautet der Titel
,Rechtsbeistand, Der Rechtsbeistand" verbunden mit der ,Zitierweise: Rbeistand®. Dies entspricht
auch den Aufdrucken auf dem Deckblatt seiner Zeitschrift. Die Bevolimachtigte des Antragstellers
sprach im Termin selbst von ,Der Rechtsbeistand*, diese Bezeichnung ist auch auf dem Deckblatt

fett gedruckt und hebt sich in typischer Weise fur einen Zeitschriftentitel von der zusatzlich
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angegebenen, allgemeinen Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand” ab. Der Antragsteller hat zudem ‘
in seinen beiden Schriftsatzen insgesamt drei Deutungen flr das Wort ,Rechtsbeistand”
behéuptet, namlich als Berufsbezeichnung, als Abklrzung fur ihn selbst und als Titel seiner
Zeitschrift. Unter diesen Umstanden scheidet ein Markenschutz flr diesen Gattungsbegriff aus.
Aus den gleichen Erwagungen kommt spétestens4mangels allgemeiner VVerkehrsgeltung ein vom
Antragsteller fUr sich in Anspruch genommener Némensschutz aus § 12 BGB nicht in Betracht. p
Mit der Gattungsbezeichnung ,Rechtsbeistand” verbindet der Verkehr n'icht den Antragsteller als
berufsstandische Organisation, sondern allenfalls den Beruf des Rechtsbeistandes als solchen.

Das Namensrecht des Antragstellers selbst ist also nicht einmal berthrt,
b)

Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspriche aus §§ 1, 3 UWG i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG

bestehen gleichfalls nicht

Der Antragsgegner hat im geschéaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs keine

irreflhrenden Angaben durch die VerwendUng der Internet-Domain |
Sinne de/s § 3 UWG gemacht. vDer dvurch‘schnittlich informierte und verstandige Verbraucher geht
nicht zuletzt aufgrund der Struktur der Internet-Domains nicht davon aus, dass die beanstandete
Doméin von einem Rechtsbeistand oder zumindest einem Angehdrigen rechtsberatender Berufe
verantwortet wird. Dies besagt auch nicht das Urteil des Oberlandes_gerichts Hamburg vom 2. Mai
2002 - 3 U 303/01 - (BRAK-Mitteilung 6/2002, 287, 288), auf das sich der Antragsteller beruft.
Demzufolge Qibt es zahlreiche Inte'rnet—Domains, deren Betfeiber wie der Antragsgegner nicht
den jeweiligen Berufsgruppen angehdéren. Das OLG Hamburg hat den Unterlassunganspruch zu

;' vielmehr darauf gestitzt, ,dass unter Domains, die Branchen- bzw.

Berufsbezeichnungen enthalten, welche - wie die Bezeichnung Rechtsanwalt - in"besonderer
Weise nach § 132a StGB geschutzt sind, regelmaRig Homepages von Berufsangehdrigen oder

deren Berufs- und Standesvertretungen angeboten werden® (a.a.0. S. 289). Die
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Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand" gehért aber gerade nicht zu einer der besonders
geschUt;ten Berufsgruppen in § 132a StGB. Hinéu kommt, dass der Verkehr bei Aufruf der
frlheren Seite des Antragsgegners sofort erkennt, dass es sich um ein geWerinches Angebot Zur
Suche eines geeigneten Rechtsvertreters und nicht z.B. vorrangig um die Erérterung rechtlicher
Fragen oder anderer Angebote handelt, die gewdhnlich von einem Angehdrigen rechtsberaténder
Berufe erbracht werden. Die Auffassung des Antragsteliers zu Ende gedacht wirde bedeuten,
dass jeder, der ein Branchenverzeichnis Uber einzelne Berufsgruppen herausgibt, selbst dieser
Berufsgruppe angehoéren muss. Ein derartiges Verkehrsverstdndnis besteht eindeutig nicht. Der
Verkehr geht auch nicht davon aus, unter der angegebenen Domain den Internetauftritt des
Antragstellers zu erhalten, weil es ihm wie jedem anderen freisteht, unter einer sehr ahnlichen

Adresse wie z.B. (SRR

[l - scinem Namenbestandteil entsprechend - selbst
eine Internetseite zu betreiben (vgl. hierzu ausdrticklich BGH NJW 2001, 3262 ff. -

Mitwohnzentrale.de).

Die beanstandete Internet-Domain beinhaltet entgegen der Aﬁffassung des Antragst‘éllers auch
keine wettbewerbswidrige Behinderung nach § 1 UWG wegen der moglichen Kanalisierung von
Inte_ressenten.'Auch hier kommt der Gedanke zum Tragen, dass der Internetnutzer das Angebot
selbst praft und bei Aufruf der Seite des Antragsgegners sogleich erkennen konnte, dass das
Angebot eingeschrankt ist und keinesfalls etwa die Verbandstatigkeit des Antragstellers zum
Gegenstand hat. Die vom Antragsteller zitierten abweichenden Entscheidungen sind durch die
zuletzt.genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs iberholt, welche alle denkbaren
Fallgruppen der wettbewerblichen Behinderung durch eine solche Gattungsbezeichnung als

Internet-Domain verneint.

Der Antragsgegner verletzt schlieRlich nicht den berufsrechtlichen Schutz der Bezeichnung
,Rechtsbeistand® in Art. 1 § 8 Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz, weil er unter Heranziehung

der vorstehenden Erwéagungen nicht diese Berufsbezeichnung gefiuhrt hat.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Krumhaar . Dr. Wander ‘ Winter
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Landgericht Berlin
ImN_amen des Volkes

Urteil

Geschéiftsnummer_: 97 O 80/03 verkindet am ; 18.06.2003
: o Kaszuba,
Justizobersekretarin,

~ Indem Rechtsstreit

B SV O SISV UPPIIS DU DA S R
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hat die Kammer flr Handelssachen 97 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegelér
Weg 17-21, 10589 Berlin, auf die mundliche Verhandlung vom 18.06.2003 durch den

Vorsitzenden Richter am Landgericht Krumhaar und die Handelsrichter Dr. Wander und Winter
for Recht erkannt:

1. Die einstweilige Verfugung vom 29. April 2003 wird aufgehoben und der auf ihren Erlass

gerichtete Antrag zuriickgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Verfahrenskosten zu tragen.

3. Das Urfeil ist hinsichtlich der Kosten flr den Antragsgegner vorldufig vollstreckbar.
Der Antragsteller kann die Vollstreckung des Antragsgegners durch Sicherheitsleistung in Hohe
des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Antragsgegner zuvor Sicherheit in

gleicher Hohe leistet.

Tatbestand

Der 1921 gegrindete Antragsteller ist die Uberregionale Berufsorganisation und einzig
bundesweit tatige Inferessenvertretung der Erlaubnistrager nach dem Rechtsberatungsgesetz. Er
gibt u.a. im Zuge seiner Verbandsarbeit in Abstanden die Fachzeitschrift ,Rechtsbeistand, Der

Rechtsbeistand, Zitierweise: Rbeistand“ heraus (beispielhaft Heft 2/2002 Anlage AS 2).’

Der Antragsgegner gehort keinem rechtsberatenden Beruf an und ist Inhaber der im November
2002 gegrindeten ,5schritte.de webdesign & service®, die Webseiten gegen Entgellt gestaltet. Er
war Inhaber der verfahrensgegenstandlichen Internet-Domain ,www.rechtsbeistand.info®, die auf

der Startseite als ,Der benutzerfreundliche Suchdienst fir Anwalte, Notare, Rechtsbeistén‘de und

PR . . . PR ' — o P a . . —~
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Laien schnell und einfach einen auf ihre Fragen spezialisierten Anwalt, Notar, Rechtsbeistand
oder Steuerberater finden kénnen®, an. Die vorgenannten Berufsgruppen konnten sich gegen
Entgelt in die Datenbank eintragen lassen, im Rahmen eines ,Komplettpakets* die eigenen
Leistungen ausfuhrlich darstellen und u.a. an einer Newsletter-Funktion teilnehmen. Wegen der
Einzelheiten des Angebots wird auf die Ablichtungen eines Auszugs seines ehemaligen
Internetauftritts Anlage AS 9 verwiesen. Bei der Suchmaschine ,Google* erschien bei der |

Eingabe der Bezeichnung ,Rechtsbeistand” die Domain des Antragsgegners als erster Eintrag.

Mit Datum vom 31. Marz 2003 mahnte der Antragsteller den Antragsgegner unter Fristsetzung
zum 10. April 2003 ab und forderte ihn zur Abgabe einer beigefligten Unterlassungserklarung

auf, in der sich der Antragsgegner u.a. verpflichten solite,

,2. es zu unterlassen, zuklnftig diese Bezeichnung oder Bezeichnungen mit
dhnlichem Inhalt im Internet zu fUhren, zu verwenden und/oder eintragen zu
lassen, insbesondere Inhalte, gleich welcher Art und der Domain

B sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen;

3. die zur Léschung und Ubertragung auf unsere Mandantin notwendigen

Erklarungen gegenuber der hierfur zustandigen Registrierungsstelle betreffend

die Domain—abzugeben und dies unserer Mandantin

gegenuber nachzuweisen;

4. fur jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Héhe von 10.000,00 €
an den Bundesverband (R < \/ zu zahlen unter

Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges®.

-Da der Antragsteller die Abmahnung erst zum 7. April 2003 auf den Postweg brachte, bat der
Antragsgegner auf die erst am Vortag erhaltene Abmahnung mit Telefax vom 10. April 2003 um

Fristverlangerung bis 1%. April 2003. Nach erster Weigerung des Antragstellers und
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vom Bevollmachtigten des Antragsgegners am Montag, dem 14. April 2003 vorgefundenen
Schreiben die Erklérung bis zum selben Tag 18.00 Uhr. Da der Antragsgegner zundchst seine
Inhalte von der Web-Seite nehmen wollte, sicherte sein Bevollméachtigter per Telefax um 20.45
Uhr die Abgabe einer Unterlassungserklarung bis zum Enderdes Folgetages ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht zu, um die Web-Seite anschlieend, Wie auch geschehen, |6schen zu lassen.
Seine bislang 4nur per Telefax dem Antragsteller u’bersandte

Unterlassungsverpflichtungserklarung hat folgenden Wortlaut:

Y Inhaber der Firma TR

Hiermit verpflichte ich mich, §

BRI P ocrlin, gegentiber dem
IR \/ | Rheinweg 24, 53113 Bonn, es bei

Vermeidung einer fUr jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen an den

T undf

Bundesverband Deutscher Rechtsbeistédnde e V. zu zahlenden Vertragsstrafe in
Hohe von 5.001,00 EUR zu unterlassen, die Domain rechtsbeistand.info geschaftlich
im Internet zu nutzen, insbesondere unter der Domain einen Anwalts- und

Rechtsbeistand-Suchservice anzubieten.”

Der Antragsteller ist der Auffassung, durch die Herabsetzung der Vertragsstrafe sei die
Wiederholungsgefahr nicht beseitigt. Ihm stdnde wegen der Einrichtung und N.utzung der
genannten Internet-Domain ein Unterlassungsanspruch wegen VerstolRes gegen
berufsrechtliche, Wettbewerbs-, namens- und markenrechtliche Vorschriften sowie § 823 Abs. 2
BGB gegen den Antfagsgegner zu. Da die Berufsbezeichnung .Rechtsbeistand” durch Art. 1§ 8
Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz geschitzt ist, durfe sie nicht vom Antragsgegner benutzt
werden. Die Internet-Domain verletze sein Namensrecht als einzig bundesweite '
Interessenvertretung der Rechtsbeistande. So wird er seit jeher mit der Bezeichnung
.Rechtsbeistand” innerhalb beteiligter Verkehrskreise in Verbindung gebracht, woraus ein
Markenverstof? nach § 4 I\/IérkenG folge. Zudem gebe sie eine Fachzeitschrift selben Namens
heraus. Der Versto gegen §§ 1, 3 UWG folge aus der Verkehrserwartung, die Internet-Domain

stamme von der Berufsvertretung der Rechtsbeistdnde und es seien auf der Seite nur
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Rechtsbeistande aufgefuhrt. Gestltzt werde diese Verkehrserwartung durch vergleichbare

Domains wie s

u.s.w., die von den jeweiligen
Berufsverbanden geflhrt werden. Ferner behindere der Antragsgegner den Wettbewerb, indem
er schon aufgrund seines Eintrages bei ,Google" an erster Stelle den Verkehr auf seine Seite

'

lenke, die jedoch nicht alle Rechtsbeistande u.s.w. auffihren kénne.

Auf seinen Antrag hat das Landgericht Berlin dem Antragsgegner durch Beschluss vom

29. April 2003 unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt,

die im Internet gefiihrte Bezeichnung (i R BB 0der Bezeichnungen

mit ahnlichem Inhalt, im Internet zu flhren, zu verwenden und/oder eintragen zu

lassen, sowie Inhalte, gleich welcher Art, unter der Domain (RS SRR NE

sichtbar oder unsichtbar zu hinterlegen.

Gegen die ihm zugestellte einstweilige Verflgung hat der Antragsgegner Widerspruch eingelegt.
Der Antragsteller beantragt,

die einstweilige Verfligung zu bestatigen.

Der Antragsgegner beantragt,
wie erkannt.

Er meint, der Gegenstand seiner Unterlassungserkléarung sei identiéch mit dem Gegenstand der
beantragten einstweiligen Verflgung. Er habe alles getan, um in kirzester Zeit auf die

Abmahnung des Antragstellers zu reagieren. Fur den Gattungsbegriff ,Rechtsbeistand” kénne der

ArmtramectallAar bainan mmarbAan AdAr nAarmAanerachtlichAan Crhiib= in Anenriicrh nAhmaAan EhAanens
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stdnden samtliche weiteren Ausfihrungen des Antragstellers in Widerspruch zur Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs. Er habe nie fur sich in Anspruch genommen, Rechtsbeistand zu sein.

Wegen des Ubrigen Sach- und Verfahrensstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der

wechselseitigen Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Auf den statthaften Widerspruch des Antragsgegners ist die einstweilige Verfligung des
Landgerichts Berlin vom 29. April 2003 aufzuheben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag
zurickzuweisen, weil dem Antragsteller kein Verfigungsanspruch auf Unterlassung der

verfahrensgegenstéandlichen Internet-Domain |

~ Antragsgegner zusteht, §§ 924, 925 ZPO.

1.

'AIIerdings wurde der Unterlavssungsanspruch nicht an einer fehlenden Wiederholungsgefahr
aufgrund der vom Antragsgegner abgegebenen Unterlassungserkldrung scheitern. Die
Wiederholungsgefahr entfallt nur, wenn hinter der Unterwerfungserklarung ein ernsthafter Wille
des Schuldners steht, auch kerngleiche Handlungen zu unterlassén. An derv Ernsthaftigkeit der
Unterlassungserklarung darfen keine Zweifel bestehen, woran strenge Anforderungen zu stellen
sind. Bestehen an der Ernstlichkeit auch nur geringe Zweifel, ist die Uberniommene
Unterlassungsverpflichtung grundsatzlich nicht geeignet, die Besorgnis kinftiger Verstolie
auszuschlieRen (vgl. Kéhler/Pieper, UWG, 3. Aufl. vor § 13 Rdnr. 215; Baumbach/Hefermehl| Einl.
UWG 22. Aufl,, Rdnr. 269 ff.). Abgesehen davon, dass der Antragsgegner bislang kein Original

der Unterlassungserkiarung dem Antragsteller hat zukommen lassen, hat er zu viele Anderungen

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

{

én der vom Antragsteller mit der Abmahnung Ubersandten Unterlassungserklarung
vorgenommen,’ die insgesamt Zweifel an der Ernstlichkeit begriinden. So hat er sich
ausschlieRlich verpflichtet, die angegriffene Internet-Domain nicht mehr zu betreiben, kerngleiche
Verletzungen aber bewusst nicht mit in seine Erklarungen Ubernommen. Gleichzeitig hat er die
Vertragsétrafe von 10.000,00 Euro auf 5.001,00 Euro herabgesetz’t und rﬁcht auf die Einrede des
Fortsetzungszusammenhanges verzichtet. Ebenso bleibt die Léschung‘ der Internet—Domain und
deren Nachweis in seiner Unterlassungserklarung unerwahnt. Die in Folge der spaten Absendung
der Abmahnung ungewohnlich kurze Uberlegungsfrisf far den Antragsgegner bleibt allein schon

wegen seines Vollwiderspruchs gegen die einstweilige Verfugung ohne Auswirkungen auf die

- Entscheidung.

2.

Es besteht jedoch aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Verfugungsanspruch des

Antragstellers auf Unterlassung der internet§

Antragsgegner.

a)

Einem Markenschutz aus §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG steht bereits entgegen, dass das Wort
A,,Rechtsbeistand“ als Beruf bzw. Tatigkeit keine ausreichende Unterscheidungskraft hat, es sich ‘
vielmehr um eine réin beschreibende Angabe handelt (vgl. nur BGH GRUR 1996, 68, 69 -
COTTON LINE). Der Antragsteller hat dartber hihaus nicht glaubhaft gemacht, dass der von ihm
in Abstéanden herausgegebenen Zeitschrift der Werktitel ,Rechtsbeistand” im Sinne von § 5 Abs.
3 l\/larkénG zukommt. Nach seinen eigenen Angaben in der Antragsschrift lautet der Titel
,Rechtsbeistand, Der Rechtsbeistand" verbunden mit der ,Zitierweise: Rbeistand®. Dies entspricht
auch den Aufdrucken auf dem Deckblatt seiner Zeitschrift. Die Bevolimachtigte des Antragstellers
sprach im Termin selbst von ,Der Rechtsbeistand*, diese Bezeichnung ist auch auf dem Deckblatt

fett gedruckt und hebt sich in typischer Weise fur einen Zeitschriftentitel von der zusatzlich
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angegebenen, allgemeinen Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand” ab. Der Antragsteller hat zudem ‘
in seinen beiden Schriftsatzen insgesamt drei Deutungen flr das Wort ,Rechtsbeistand”
behéuptet, namlich als Berufsbezeichnung, als Abklrzung fur ihn selbst und als Titel seiner
Zeitschrift. Unter diesen Umstanden scheidet ein Markenschutz flr diesen Gattungsbegriff aus.
Aus den gleichen Erwagungen kommt spétestens4mangels allgemeiner VVerkehrsgeltung ein vom
Antragsteller fUr sich in Anspruch genommener Némensschutz aus § 12 BGB nicht in Betracht. p
Mit der Gattungsbezeichnung ,Rechtsbeistand” verbindet der Verkehr n'icht den Antragsteller als
berufsstandische Organisation, sondern allenfalls den Beruf des Rechtsbeistandes als solchen.

Das Namensrecht des Antragstellers selbst ist also nicht einmal berthrt,
b)

Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspriche aus §§ 1, 3 UWG i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG

bestehen gleichfalls nicht

Der Antragsgegner hat im geschéaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs keine

irreflhrenden Angaben durch die VerwendUng der Internet-Domain |
Sinne de/s § 3 UWG gemacht. vDer dvurch‘schnittlich informierte und verstandige Verbraucher geht
nicht zuletzt aufgrund der Struktur der Internet-Domains nicht davon aus, dass die beanstandete
Doméin von einem Rechtsbeistand oder zumindest einem Angehdrigen rechtsberatender Berufe
verantwortet wird. Dies besagt auch nicht das Urteil des Oberlandes_gerichts Hamburg vom 2. Mai
2002 - 3 U 303/01 - (BRAK-Mitteilung 6/2002, 287, 288), auf das sich der Antragsteller beruft.
Demzufolge Qibt es zahlreiche Inte'rnet—Domains, deren Betfeiber wie der Antragsgegner nicht
den jeweiligen Berufsgruppen angehdéren. Das OLG Hamburg hat den Unterlassunganspruch zu

;' vielmehr darauf gestitzt, ,dass unter Domains, die Branchen- bzw.

Berufsbezeichnungen enthalten, welche - wie die Bezeichnung Rechtsanwalt - in"besonderer
Weise nach § 132a StGB geschutzt sind, regelmaRig Homepages von Berufsangehdrigen oder

deren Berufs- und Standesvertretungen angeboten werden® (a.a.0. S. 289). Die
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Berufsbezeichnung ,Rechtsbeistand" gehért aber gerade nicht zu einer der besonders
geschUt;ten Berufsgruppen in § 132a StGB. Hinéu kommt, dass der Verkehr bei Aufruf der
frlheren Seite des Antragsgegners sofort erkennt, dass es sich um ein geWerinches Angebot Zur
Suche eines geeigneten Rechtsvertreters und nicht z.B. vorrangig um die Erérterung rechtlicher
Fragen oder anderer Angebote handelt, die gewdhnlich von einem Angehdrigen rechtsberaténder
Berufe erbracht werden. Die Auffassung des Antragsteliers zu Ende gedacht wirde bedeuten,
dass jeder, der ein Branchenverzeichnis Uber einzelne Berufsgruppen herausgibt, selbst dieser
Berufsgruppe angehoéren muss. Ein derartiges Verkehrsverstdndnis besteht eindeutig nicht. Der
Verkehr geht auch nicht davon aus, unter der angegebenen Domain den Internetauftritt des
Antragstellers zu erhalten, weil es ihm wie jedem anderen freisteht, unter einer sehr ahnlichen

Adresse wie z.B. (SRR

[l - scinem Namenbestandteil entsprechend - selbst
eine Internetseite zu betreiben (vgl. hierzu ausdrticklich BGH NJW 2001, 3262 ff. -

Mitwohnzentrale.de).

Die beanstandete Internet-Domain beinhaltet entgegen der Aﬁffassung des Antragst‘éllers auch
keine wettbewerbswidrige Behinderung nach § 1 UWG wegen der moglichen Kanalisierung von
Inte_ressenten.'Auch hier kommt der Gedanke zum Tragen, dass der Internetnutzer das Angebot
selbst praft und bei Aufruf der Seite des Antragsgegners sogleich erkennen konnte, dass das
Angebot eingeschrankt ist und keinesfalls etwa die Verbandstatigkeit des Antragstellers zum
Gegenstand hat. Die vom Antragsteller zitierten abweichenden Entscheidungen sind durch die
zuletzt.genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs iberholt, welche alle denkbaren
Fallgruppen der wettbewerblichen Behinderung durch eine solche Gattungsbezeichnung als

Internet-Domain verneint.

Der Antragsgegner verletzt schlieRlich nicht den berufsrechtlichen Schutz der Bezeichnung
,Rechtsbeistand® in Art. 1 § 8 Abs. 1 Ziff. 3 Rechtsberatungsgesetz, weil er unter Heranziehung

der vorstehenden Erwéagungen nicht diese Berufsbezeichnung gefiuhrt hat.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Krumhaar . Dr. Wander ‘ Winter
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